
Liebe Eltern,  

 

die Schule beginnt wieder und wir bereiten den möglichst normalen und dennoch möglichst siche-

ren Start für alle Beteiligten vor. Hier bekommen Sie die ersten Informationen dazu – Vieles wird 

Ihnen bereits bekannt sein. 

 

Alle Kinder kommen wieder täglich von 08.00 – 13.00 Uhr in die Schule. Wir öffnen wieder pro Jahr-

gang einen Eingang (siehe Anhang). Zum Abstellen von Fahrrädern und Rollern dürfen die Kinder 

aller Jahrgänge den Eingang bei der Bushaltestelle nutzen. Innerhalb der Klassen und innerhalb der 

Jahrgänge gelten die Abstandsregeln laut Schulbehörde nur bedingt. Dennoch betreten und verlas-

sen die Kinder das Schulgelände bitte mit Abstand zueinander. Wir wirken darauf hin, dass alle Kin-

der untereinander möglichst Abstand halten.  

 

Die Schulhöfe bleiben den einzelnen Jahrgängen zugeordnet. Hier haben wir getauscht, damit die 

Kinder auf anderen Höfen spielen können. Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

besteht im Freien nicht. In den Gebäuden müssen die Kinder ab Klasse 1 eine Maske tragen. Als 

Standard gilt dabei die sog. OP-Maske, bitte geben Sie wieder unbedingt mehrere Ersatzmasken 

mit. Im Theater- und Musikunterricht darf die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestab-

stand von 2,50m eingehalten wird. Im Sportunterricht gilt dies grundsätzlich auch, hier ist bei eini-

gen Sportarten jedoch die Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich und darf dann unter-

schritten werden. 

 

Weiterhin müssen alle Kinder ab JG1 an den Selbsttests teilnehmen.  

 

Geburtstagsfeiern in den Klassen und Nachmittagsgruppen bitte nur mit einzeln verpackten Mit-

bringseln. 

 

Die persönlichen Hygienemaßnahmen gelten weiter (Niesetikette, keine Umarmungen, Händehygi-

ene,…). Wir trainieren dies wieder mit den Kindern und freuen uns, wenn Sie dies auch zuhause 

üben. 

 

Personen mit Corona-typischen Krankheitssymptomen (akute Atemwegserkrankungen, Husten, 

Fieber), die nicht durch eine chronische Erkrankung zu erklären sind, dürfen die Schulen nicht be-

treten. 

 

Die Lüftungsregeln (alle 20min für ca. 5min Stoßlüftung) gelten weiter. Die Schulbehörde schafft für 

alle Klassenräume mobile Luftfilteranlagen an. Diese sollen spätestens nach den Herbstferien über-

all einsatzbereit sein. 

 

Die Nachmittagsbetreuung beginnt wieder wie gewohnt. Beim Essen und beim Spielen bleiben die 

Jahrgänge unter sich, für eine Gruppe (Nr. 11) gibt es von der Schulaufsicht eine Ausnahmegeneh-

migung. Nachmittags gelten wie vormittags die Regeln, dass die Kinder innerhalb der Jahrgangs-

gruppe keinen Abstand halten müssen. 
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Schülerinnen und Schüler, die unter Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage leiden, können 

auf Wunsch der Sorgeberechtigten weiter bis zunächst zu den Herbstferien zuhause beschult wer-

den. Bitte informieren Sie ggf. die Lehrkräfte, das Schulbüro, die GBS-Leitung und den Caterer 

schriftlich. 

 

Ausflüge und Klassenveranstaltungen sind wieder erlaubt. Abstands- und Hygieneregeln müssen 

eingehalten werden. 

 

Die Lehrkräfte unterrichten in ihren verschiedenen Lerngruppen. Sie tragen in den Schulgebäuden 

eine OP-Maske, die an festen Arbeitsplätzen (z.B. beim Elternabend) und mit Mindestabstand abge-

nommen werden kann. 

 

Sie als Eltern betreten bitte weiterhin das Schulgelände nur, wenn Sie einen Termin oder ein drin-

gendes Anliegen im Schulbüro haben. Nutzen Sie dann ausschließlich den Eingang durch die Pau-

senhalle. Um die Kinder zu schützen kommen Sie nur außerhalb der Pausenzeiten, frühestens um 

08.15 Uhr und spätestens um 12.30 Uhr. Es gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Die Anwesenheit von Eltern auf dem Schulgelände müssen wir dokumentieren.  

 

Zu Elternabenden kommt bitte pro Kind nur ein Elternteil, damit wir in den Klassen den Mindestab-

stand einhalten können. Denken Sie daran, die Erklärung ob Sie geimpft, genesen oder getestet 

sind jeweils ausgefüllt mitzubringen (siehe Anhang und Homepage). 

 

Bitte beachten Sie, dass Personen, die sich vor der Rückkehr von einer Reise nach Deutschland in 

einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) festgelegten Hochrisikogebiet oder einem Virusvariantenge-

biet aufgehalten haben, die Schule nur betreten dürfen, wenn sie die jeweils gültigen Quarantä-

neregelungen erfüllen.  

 

Die Gebiete werden regelmäßig aktualisiert auf folgender Seite des RKI veröffentlicht: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.  

 

Die jeweils geltenden Quarantäneregelungen für die Freie und Hansestadt Hamburg sind hier ver-

öffentlicht: https://www.hamburg.de/coronavirus. 

 

Helfen Sie mit, dass das Infektionsgeschehen überschaubar bleibt! Das vergangene Schuljahr hat 

gezeigt, dass wir das gemeinsam schaffen können. 

 

Weitere Infos 

 Am Dienstag, d. 10.08.2021 werden die ersten Klassen eingeschult. Geschwisterkinder aus 

unserer Schule dürfen nach Ankündigung bei der Klassenlehrkraft selbstverständlich daran 

teilnehmen. Dies gilt auch für die beiden Vorschulklassen, die am Mittwoch, 11.08.2021 ein-

geschult werden.  

 Wir begrüßen herzlich die neuen Lehrkräfte Frau Bayram-Them, Frau Scheid und Frau 

Scharnberg bei uns. Frau Afshar und Frau Pesen sind schon seit dem letzten Schuljahr an un-

serer Schule. 

 Bitte denken Sie daran, für den neuen Schulplaner €5,50 bei der Klassenlehrkraft abzuge-

ben. 

 Die jährliche Elternvollversammlung findet statt am Mittwoch, d. 15.09.2021 um 18.30 Uhr 

im Musikraum. Wie der Name bereits sagt, sind alle Eltern der Schule herzlich eingeladen! 

 Der Termin für den Tag der offenen Tür soll am Mittwoch, d. 01.12.2021 stattfinden, wenn 

die Corona-Situation es erlaubt. 



 Für das Laternelaufen der Jahrgänge Vorschule bis Klasse 2 wird am 28.09.2021 stattfinden. 

Auch diese Veranstaltung kann nur bei weiter niedrigen Inzidenzwerten stattfinden. 

 In den Sommerferien wurde zu  unserer großen Freude ein neues Spielehaus aufgebaut! 

 Achten Sie darauf, ihre Telefonnummern im Büro und bei den Klassenlehrkräften und vor 

allem auf der Rückseite des Schulplaners aktuell zu halten. 

 Denken Sie daran, ihr erkranktes Kind morgens bis 08.00 Uhr telefonisch oder gern auch 

per Mail im Büro abzumelden.  

 Bei Unwetterlagen (z.B. Sturm, extremer Glätte, starkem Schneefall) entscheiden Sie selbst, 

ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken. Denken Sie auch dann an die rechtzeitige telefonische 

Abmeldung. 

 Bedenken Sie, dass die Schulpflicht konsequent durchgesetzt wird. Bei gehäuften unent-

schuldigten Fehlzeiten müssen wir die Schulbehörde einschalten. Diese leitet ggf. ein Buß-

geldverfahren ein. Ferienverlängerungen sind nur in zwingenden und rechtzeitig bei der 

Schulleitung schriftlich nachgewiesenen Ausnahmefällen möglich.  

 Bitte denken sie daran, dass Schulbefreiungen aufgrund religiöser Feiertage rechtzeitig 

schriftlich bei der Lehrkraft anzugeben sind. Es kann in jedem Fall immer nur an einem der 

jeweiligen Feiertage die Befreiung von der Schulpflicht in Anspruch genommen werden. 

 Wir geben – in Absprache mit den Nachbarschulen – kein Hitzefrei, da viele Kinder ohnehin 

auch nachmittags betreut werden. Bei besonders heißen Temperaturen suchen die Lehr-

kräfte mit den Kindern kühlere Orte auf. Eine Abkühlung mit dem Gartenschlauch ist eben-

falls denkbar (ihr Einverständnis hierzu erklären Sie ggf. durch die Abgabe des entsprechen-

den Antrages, den Sie auf der Homepage unter „Elternbriefe“ finden) 

 Bedenken Sie bitte, dass alle Personen auf dem gesamten Schulgelände auf den Umgang 

mit dem Smartphone verzichten sollen. Muss Ihr Kind dringend ein Mobilgerät bei sich ha-

ben, so ist dies mit einer schriftlichen Ausnahmegenehmigung über die Schulleitung mög-

lich. Dennoch muss das Gerät dann in der Schulzeit ausgeschaltet im Ranzen bleiben. Be-

denken Sie auch, dass wir für abhandengekommene oder beschädigte Geräte nicht aufkom-

men.  

 Immer mehr Kinder besitzen eine Smartwatch. Hier ist es wichtig, dass zum Schutz aller 

Schulbeteiligten ggf. Ton- und Bildaufnahmefunktionen sowie die Telefoniefunktion für die 

Dauer des Schulbesuchs abgeschaltet sind. 

 Wir freuen uns weiterhin über alle Kinder, die zu Fuß oder per Roller und Rad zur Schule 

kommen. Dies gilt besonders in der Zeit der Bautätigkeiten bei uns. 

 Erinnern Sie Ihr Kind daran, dass auf dem Schulgelände die Fahrzeuge geschoben werden 

müssen. 

 Die Brotzeit haben wir zunächst und auf unbestimmte Zeit gekündigt. Denken Sie unbedingt 

daran, Ihrem Kind täglich ausreichend Frühstück und Getränke mitzugeben. 

 Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind Windpocken, Masern, Scabies, Läuse, Scharlach     

oder Mumps hat, diese Erkrankungen sind meldepflichtig beim Gesundheitsamt. 

 Planbare Arzt- oder Therapeutentermine Ihres Kindes dürfen nicht am Vormittag liegen. 

 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Menschen, die mit großem Einsatz für die Kinder da sind. 

Ihr Engagement macht unsere Schule zu dem tollen Lern- und Lebensort, der er ist! 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Jörn Cors, Schulleiter  

 

 



 

 

Liebe Schulbeteiligte,  

 

hier der Plan für die Ein- und Ausgänge zum Hauptgelände nach den Sommerferien.  

 

Die Pausenhöfe wechseln: 

 JG1 vor der Verwaltung 

 JG2 Hof1 

 JG3 Knacki 

 JG4 vor der Gymnastikhalle (Achtung, für JG4 am 10. und 11.08.21 wegen der 

Einschulungsfeiern Pausen auf anderen Höfen außerhalb der regulären Pau-

senzeiten! Ein- und Ausgang für JG4 am 10.08. durch die Pausenhalle) 

 

 

 

J. Cors, Juni 2021 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Name:  ____________________________________________________________  

Anschrift:  ____________________________________________________________  

Telefon:  ____________________________________________________________  

Hiermit erkläre ich, dass ich keine Symptome einer akuten Erkältung oder Atemwegserkran-

kung aufweise und entweder 

o als Geimpfte oder als Genesene im Sinne des § 2 Abs. 5 und 6 der Eindämmungsverord-

nung gelte, oder 

o einen aktuellen Antigen-Schnelltest (in den letzten 48 Stunden) durch ein anerkanntes 

Testzentrum gemäß §10d der Eindämmungsverordnung habe durchführen lassen und das 

Ergebnis negativ war, oder 

o einen PCR-Test (in den letzten 72 Stunden) gemäß §10d der Eindämmungsverordnung 

habe durchführen lassen und das Ergebnis negativ war. 

 

 

Datum, Unterschrift  

 

 


